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Betreff 
 

Bebauungsplan Bo 21 in der Ortschaft Bornheim, 2. Änderung; 
Einleitungsbeschluss 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften  
 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften beschließt,  

s. Beschlussvorlage Rat. 
 
Beschlussentwurf Rat:  
 
Der Rat beschließt,  
1. gemäß § 13 BauGB ein vereinfachtes Verfahren zur 2. Änderung des Bebauungs-

plans Bo 21 in der Ortschaft Bornheim einzuleiten. Das Plangebiet liegt südlich der 
Straße In der Profffläche und ist derzeit als private Grünfläche festgesetzt. 

2. gemäß § 13 Abs 2 Nr. 1 BauGB, von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung 
nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB abzusehen und den Bürgermeister damit zu 
beauftragen, die Planunterlagen für die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB erarbei-
ten zu lassen.  

 
Sachverhalt 
Der Bebauungsplan Bo 21 ist seit dem 09.03.1998 rechtskräftig, die Straße in der Profffläche 
mittlerweile ausgebaut, jedoch die Erschließungsbeiträge hierfür noch nicht abgerechnet.  
 
Im Bereich der derzeit festgesetzten privaten Grünfläche südlich der Straße „In der Proffflä-
che“ wurde inzwischen Bauinteresse bekundet. Des Weiteren ist eine Bebauung als „Lü-
ckenschluss“ städtebaulich hier sinnvoll.  
 
Aus Gründen der Beitragsgerechtigkeit sollte nun vor Abrechnung der Straßenausbaukosten 
der Bebauungsplan geändert werden und im Bereich der privaten Grünfläche, angepasst an 
die umliegende Bebauung, 1,5 bis 2-geschossige Einzel- und/oder Doppelhäuser festgesetzt 
werden. Damit eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen für die neue Bebauung im Plange-
biet realisiert werden kann, soll der Abstand der Häuser 5 m von der Straße betragen.  
 
Da die Gründzüge der Planung nicht berührt werden, wird empfohlen, ein Vereinfachtes Ver-
fahren nach § 13 BauGB durchzuführen und auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
verzichten.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
1500 Euro 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Übersichtskarte 
Gestaltungsplan 


